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Russische Sender abgeschaltet   
Russland hat einen völkerrechtswidrigen Angriff skrieg gegen 
die Ukraine gestartet. Ich habe deshalb beschlossen, die vier 
über unsere BSB Bürgerservice Burgrieden GmbH zu empfan-
genden vom russischen Staat direkt oder indirekt kontrollierten 
Sender bis auf Weiteres abzuschalten. 

Damit soll verhindert werden, dass unsere Bevölkerung mit 
wahrheitswidrigen Meldungen der verbrecherischen russi-
schen Putin-Autokratie konfrontiert wird. 
Ich bitte um Ihr Verständnis. 
  
Josef Pfaff , Bürgermeister und 
Geschäftsführer der BSB Bürgerservice Burgrieden GmbH 

  
 

Einladung zur öff entlichen Kandidatenvorstel-
lung für die Bürgermeisterwahl 
Sehr geehrte Wählerinnen und Wähler, 
am Dienstag, 8. März 2022 um 19 Uhr  fi ndet in der Rottalhalle  
die öff entliche Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl am 
20. März 2022 statt. Hierzu lade ich Sie sehr herzlich ein. 

Die Plätze sind wegen der Pandemie begrenzt, es gibt keine Reser-
vierungsmöglichkeit. Im Nachgang zur Veranstaltung soll ein un-
gekürzter Mitschnitt über eine Internet-Videoplattform zugänglich 
gemacht werden. Der entsprechende Link fi ndet sich dann auf der 
Gemeinde-Homepage (www.burgrieden.de). 
Unabhängig von Warn- oder Alarmstufe herrscht Maskenpfl icht 
für alle Besucher. Erwachsene benötigen FFP2- oder vergleichbare 
Atemschutzmasken. 
  
Josef Pfaff  
Bürgermeister 
 

 Bürgermeisterwahl am 20. März 2022 

Briefwahlunterlagen können auch online 
beantragt werden 
Nachdem der Gemeindewahlausschuss mit der Bewerberzulas-
sung die heiße Phase zur Vorbereitung der Bürgermeisterwahl am 
20.03.2022 eingeläutet hat, läuft nun die Bereitstellung der Brief-
wahlunterlagen. 
Wir möchten daher die Gelegenheit nutzen, einige Hinweise zur 
Beantragung von Briefwahlunterlagen zu geben. Zunächst: te-
lefonische Anträge sind leider nicht möglich. Sie haben aller-
dings zahlreiche andere Möglichkeiten: 
1. Möglichkeit: Beantragung schriftlich – „klassisch“ oder per 
E-Mail 
Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungsschreiben befi ndet 
sich der Wahlscheinantrag, mit dem die Briefwahlunterlagen be-
antragt werden können. Den ausgefüllten Antrag schicken Sie uns 
oder bringen ihn vorbei (Einwurf in den Rathaus-Briefkasten ge-
nügt); selbstverständlich können Sie ihn auch faxen (Fax: 07392 
9719-30). 
Auch ohne diesen vorgefertigten Antrag können Sie Ihre Unterla-
gen beantragen. In diesem Fall müssen Sie Ihren Familiennamen, 
Ihre Vornamen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohnanschrift (Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben. 
Dies funktioniert auch per E-Mail; wir geben jedoch zu bedenken, 
dass hier die Übermittlung Ihrer Daten unverschlüsselt erfolgt. 
  
2. Möglichkeit: Online-Beantragung 
Daher gibt es die Möglichkeit, den Antrag online im Internet zu 
stellen – auf diese Weise erhalten Sie Ihre Unterlagen noch schnel-
ler und bekommen auch gleich die Rückmeldung, ob er bear-
beitet werden kann. Auf der gemeindlichen Homepage(www.
burgrieden.de) befi ndet sich ein entsprechender Link. Für die 
Beantragung müssen Sie lediglich Ihre Wahlbenachrichtigung zur 
Hand haben, da dabei u.a. die Wählernummer abgefragt wird. Bit-
te beachten Sie auch die weiteren Hinweise auf der Webseite. 

Eine noch schnellere Variante: Sie können Ihren Wahlscheinantrag 
auch rasch und einfach mit Ihrem Mobilgerät über den QR-Code 
auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufrufen. Die meisten 
Daten sind dann bereits hinterlegt - Sie erfassen nur Ihr Geburts-
datum und auf Wunsch noch eine abweichende Versandadresse. 
In welcher Variante auch immer: die Online-Beantragung erfolgt 
verschlüsselt, so dass im größtmöglichen Umfang für die Sicher-
heit Ihrer übermittelten Daten gesorgt ist. 

Aufgrund der Postlaufzeiten ist die Online-Antragstellung nur bis 
Donnerstag, 17.03.2022, 12.00 Uhr möglich. Danach setzen Sie 
sich bitte mit unserem Bürgerbüro in Verbindung, Kontaktdaten 
s.u. 
  
Und ganz allgemein ist zu beachten 
Wichtig für die Teilnahme an der Briefwahl ist dann noch die recht-
zeitige Rücksendung Ihres Wahlbriefes. Dieser muss spätestens 
am Wahltag, 20.03.2022, bis 18 Uhr beim Rathaus Burgrieden, 
Rathausplatz 2, eingegangen sein. Es genügt der Einwurf in den 
dortigen Briefkasten. Bei Versand bitte die üblichen Postlaufzei-
ten einkalkulieren. Beachten Sie dabei auch, dass die Wahlbriefe 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Ver-
sendungsform nur von der Deutschen Post AG unentgeltlich be-
fördert werden. Schicken Sie sie aus dem Ausland zurück, möch-
ten Sie eine besondere Versendungsform oder bedienen Sie sich 
eines anderen Zustellunternehmens, ist von Ihnen das jeweilige 
Porto zu entrichten. Details zur Versendung fi nden Sie auf er Rück-
seite des Wahlscheins. 
  
Fragen? 
Für Rückfragen steht Ihnen unser Bürgerbüro gerne zur Verfü-
gung, zu erreichen unter Tel. 07392 / 9719-14 (Frau Jans) bzw. 
07392 / 9719-15 (Frau Mohr) bzw. per E-Mail unter buergerbuero@
burgrieden.de. 
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Samstag, 05. März 
ab 9.00 Uhr Schrottsammlung in Burgrieden, Feuerwehr 
12.00 - 15.00 Uhr   Grüngutsammelstelle Eichäcker in Rot 
   geöff net 
  
Donnerstag, 10. März 
14.00 - 16.00 Uhr    Wochenmarkt, Rathausplatz Burgrieden 
16.00 - 19.00 Uhr    Grüngutsammelstelle Eichäcker in Rot 
   geöff net 

Schnell informiert
Bürgermeisteramt Burgrieden
Rathausplatz 2, 88483 Burgrieden
Tel.: 07392 97190  Fax: 07392 971930
rathaus@burgrieden.de  www.burgrieden.de

Öff nungszeiten:
Montag bis Donnerstag 08.00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Unser Team erreichen Sie unter:
Bürgermeister Josef Pfaff    07392 9719 -11
Kämmerer Jürgen Bailer   07392 9719 -12
Hauptamtsleiter Andreas Munkes  07392 9719 -13
Bausachen Ordnungsamt Lisa Magg  07392 9719 - 16
Bürgerbüro Regina Jans   07392 9719 -14
  Jana Mohr   07392 9719-15
Standesamt Siglinde Wenzel   07392 9719 -17
Kassenverwalterin Natalie Hilz  07392 9719 -18
Vorzimmer, Personalwesen Waltraud Müller 07392 9719 -19
  Jana Mohr  07392 9719-27 
Steuern, Gebühren Gabi Fritz   07392 9719 -21
Gesplittete Abwassergebühr Carolin Biet 07392 9719 -23

Anlaufstelle Kontakt & Rat (KoRa) 
Gudrun Konstroff er    07392 9288744
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 11.00 Uhr
(und nach Vereinbarung)“

Apothekennotdienst 
Ihre Notdienstapotheke in Ihrer Nähe fi nden Sie unter 
www.aponet.de Festnetz gebührenfrei 0800/0022833

Notrufnummern
Notarzt, Rettungsdienst 112
Feuerwehr 112
Polizei/ Notruf 110
Ärztlicher Notdienst 116 117
Notfallpraxis Biberach, Marie-Curie-Straße 6, 88400 Biberach
Sa, So und FT 8 – 11 Uhr 
Ziegelhausstraße 50, 88400 Biberach
Augenärztlicher Notdienst  116 117
Zahnärztlicher Notdienst  01805 911610
Krankentransporte 07351 19222
Allgemeiner Notdienst
Kinderärztlicher Notdienst 116 117
Polizei Laupheim 07392 96300
Kreiskrankenhaus Laupheim 07392 7070
Hospizdienst Laupheim 0171 9176936
Essen auf Rädern DRK 07351 15700
Haus-Notruf ASB Orsenhausen 07353 98440
Essen auf Rädern ASB Orsenhausen 07353 98440
Eltern und Jugendtelefon gebührenfrei 0800 1110550
Babysitter Vermittlung für Burgrieden 07392 5239
MR Soziale Dienste gGmbH 0800 400200
Gas-Störungsstelle 0800 3629 379
Caritas Biberach 07351 5005123
Selbsthilfegruppe für Schlaganfallbetroff ene 07392 2369
Medikamentenzustellung 0800 7717177

Bekanntmachungen

Aus der letzten Gemeinderatssitzung 
Integriertes Quartierskonzept Bürghöfe/Hochstetten: Zwi-
schenbericht zum Bestandsgebiet  
Herr Alexander Vincent von der STEG Stadtentwicklungsgesellschaft 
in Stuttgart war in der Sitzung anwesend und hat über die bisherigen 
Untersuchungen zur Realisierung eines energetischen Quartierskon-
zepts im Bereich Hochstetten und Bürghöfe berichtet. Es hätten sich 
auch bereits einige Interessenten gemeldet, die an einer Umstellung 
ihres Heizkonzept Interesse haben. Da die Regierung ins Auge ge-
fasst hat, in einigen Jahren den vorgeschriebenen Anteil erneuerba-
rer Energien beim Austausch einer Heizung von derzeit 15 auf dann 
65 % anzuheben, kann ein gemeinsames Fernwärmeprojekt durch-
aus sinnvoll und wirtschaftlich sein. Als nächstes sollen weitere Ge-
spräche stattfi nden um zu erkunden, ob und in welchen Bereichen 
ein integriertes energetisches Quartierskonzept sinnvoll umgesetzt 
werden kann. Dieses Projekt soll unabhängig vom energetischen 
Quartierskonzept für das Neubaugebiet Burgwiesen weiter entwi-
ckelt werden. Zum einen sind die Zeitschienen verschieden, zum 
anderen handelt es sich um verschiedene Konzepte. Im Neubauge-
biet ist ein sogenanntes kaltes Nahwärmenetz vorgesehen, das sich 
für Flächenheizungen, also Fußboden- oder Wandheizungen eignet. 
Dagegen muss im Bestandsgebiet Bürghöfe Hochstetten mit einer 
höheren Vorlauftemperatur gefahren werden, um über die in diesen 
Gebäuden typischerweise installierten Heizkörper genügend Wär-
me in die Häuser zu bringen. 
  
Energetisches Quartierskonzept Burgwiesen
•	 Beschluss über die Ausschreibung zur Gewinnung eines Betreibers
•	 Vergabe des Auftrags zur Durchführung der Ausschreibung an das 

Ing.büro Spleis, Laupheim
 
Für das im Neubaugebiet Burgwiesen beschlossene energetische 
Quartierskonzept bedarf es eines Betreibers der Anlagen. Der Ge-
meinderat hat beschlossen, eine öff entliche Ausschreibung zur 
Gewinnung eines Betreibers durchzuführen. Den Auftrag für die 
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen erhält die Firma Spleis 
in Laupheim zum Angebotspreis von 11.305 €. Außerdem wird 
Rechtsanwalt Matthias Weise aus Meckenbeuren die rechtliche Sei-
te im Zusammenhang mit der Ausschreibung begleiten. Die Kosten 
hierfür betragen ca. 22.000 € zuzüglich Steuer. Sowohl das Honorar 
des Rechtsanwalts wie auch das Honorar für die Erstellung der Aus-
schreibungsunterlagen sind nachher vom Betreiber zu ersetzen. 
  
Aufstellung des Bebauungsplanes „Burgwiesen“ mit örtlichen 
Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren nach § 13a Bau-
gesetzbuch: Erneuerung des Aufstellungsbeschlusses 
Im Jahr 2016 begann die Gemeinde aufgrund anhaltend hoher 
Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken mit dem Bebauungsplan-
verfahren „Burgwiesen“. Dieses wurde in der Gemeinderatssitzung 
am 06.06.2016, als eigentlich die Entwurfsbilligung vorgesehen 
war, vom Gemeinderat vorläufi g gestoppt, nachdem die heftigen 
Überfl utungen insbesondere von großen Teilen Hochstettens in 
den Tagen direkt vor der Sitzung das sofortige Weiterbetreiben des 
Verfahrens politisch nicht opportun erscheinen ließen. Das Haupt-
augenmerk lag stattdessen in den folgenden Jahren auf Hochwas-
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Verunreinigungen durch Hunde 
Es scheint wieder an der Zeit zu sein, auf Selbstverständlich-
keiten hinweisen zu müssen: 

Hundekot hat auf öff entlichen Flächen – aber auch in fremden 
Vorgärten oder landwirtschaftlich genutzten Grundstücken – 
nichts verloren. Dennoch dort abgelegter Hundekot ist unver-
züglich zu beseitigen. 

Ausdrücklich bedanken wir uns bei den Hundehaltern, 
die diesem Gebot der Rücksichtnahme entsprechend han-
deln. Alle anderen fordern wir auf, es ihnen gleichzutun. 

 
 
 
 

KoRa - Kontakt & Rat

Homeoffi  ce 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Sie erreichen mich telefonisch am Dienstag zwischen 16.00 – 18.00 
Uhr sowie am Donnerstag zwischen 9.00 – 11.00 Uhr. Sie können 
sonst auch gerne eine Nachricht hinterlassen. Ich rufe Sie zurück. 

Handy-Nr.: 01525 9916981 
E-Mail: kora@lebensqualitaet-burgrieden.de 

Freundliche Grüße 
Gudrun Konstroff er 
 
 
 

ser- bzw. Flutschutzmaßnahmen in Hochstetten. In der Zwischenzeit 
hat die Gemeinde das Hochwasser-Rückhaltebecken am Hochstetter 
Graben samt einem Großteil des Leitdamms fertiggestellt, womit der 
überwiegende Teil des Hangwassers, das Hochstetten bedroht, auf-
gefangen und schadlos entsorgt werden kann. 
Weitere Verbesserungen für den Bereich westlich der K7518 (z.B. 
Einlaufrinne beim Finkenweg) werden im Zusammenhang mit der 
Erschließung des Baugebiets „Ulmer Kreuz III“ umgesetzt; diese wur-
den an die Ausschreibung zur Erschließung „angedockt“. 
Das Verfahren wird nun wieder aufgenommen. Dazu hat der Ge-
meinderat aus Gründen der Rechtssicherheit den Aufstellungsbe-
schluss erneuert. 
  
Vergabe des Auftrags zur Erschließung des Baugebietes „Ulmer 
Kreuz III“ 
Die Arbeiten zur Erschließung des Baugebietes Ulmer Kreuz III wur-
den wie vom Gemeinderat beschlossen ausgeschrieben. Zwar ha-
ben 13 Firmen das Leistungsverzeichnis angefordert, jedoch gingen 
am Ende lediglich vier Angebote ein. Der Gemeinderat hat den Auf-
trag an die günstigste Bieterin, die Firma Schwall aus Laupheim zum 
Bruttopreis von 1.658.817,59 € vergeben. 
  
Grundschule Rot-Bihlafi ngen: Schaff ung der Voraussetzungen 
für eine Essensausgabe, Prüfauftrag an ein Architekturbüro 
Die Tendenz zu einer umfänglicheren Kinderbetreuung zeigt sich 
auch an der Grundschule Rot-Bihlafi ngen. Derzeit fi ndet lediglich 
montags eine Betreuung bis 14:00 Uhr statt, jedoch besteht die 
Nachfrage auch für andere Tage. Leider sind derzeit die Vorausset-
zungen zur Ausgabe eines Mittagessens nicht gegeben. Am Schul-
standort Bihlafi ngen, wo die erste und zweite Klasse betreut werden, 
wurden die notwendigen Voraussetzungen bereits geschaff en, wes-
halb dort neuerdings auch Essen ausgegeben werden können. Der 
Gemeinderat hat deshalb beschlossen, das Architekturbüro Tress mit 
der Prüfung zu beauftragen, ob und mit welchem Aufwand die Vo-
raussetzungen zur Ausgabe eines Essens geschaff en werden könn-
ten. 
  
Beauftragung des Architekturbüros Gruber zur Betreuung eines 
VgV-Verfahrens für den Kindergartenneubau Burgwiesen  
Der Planungsumfang für den neuen Kindergarten erfordert für die 
Beauftragung eines Architekturbüros aus rechtlichen Gründen ein 
vorgeschaltetes Vergabeverfahren. Der Gemeinderat hat das Archi-
tekturbüro Gruber in Bad Saulgau beauftragt, das Wettbewerbsver-
fahren durchzuführen. Hierfür fallen Kosten von ca. 14.000 € an. Es 
ist vorgesehen, dem dann ausgewählten Architekturbüro im Juli den 
Planungsauftrag zu erteilen. 
  
Josef Pfaff , Bürgermeister 
  

Bevölkerungsfortschreibung im Monat  

Februar 2022 
Ortsteil Bevölkerungsstand 

01.02.2022
Geburten Zuzüge Sterbefälle Wegzüge Bevölkerungsstand

28.02.2022

Burgrieden 2.828 2 27 1 20 2.836

Rot 1.014 0 1 0 7 1.008

Bühl 322 1 0 0 0 323

Gesamt 4.164 3 28 1 27 4.167
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Gemeinde 
 
Burgrieden 

Landkreis 
 
Biberach 

 

Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der 
 Wahl  Neuwahl X  
 

 des Oberbürgermeisters/  des Bürgermeisters/  X 
 der Oberbürgermeisterin  der Bürgermeisterin   

am 
Datum 
 

20.03.2022 
Zur Durchführung der Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin wird bekannt gemacht: 
 

1. Die Wahlzeit dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr. 
 

2. Die Gemeinde  bildet einen Wahlbezirk X ist in folgende 4 Wahlbezirke eingeteilt: 
Nummer 

des 
Wahlbe-

zirks 
Abgrenzung des Wahlbezirks Wahlraum 

001 Burgrieden Nord (nördlich der L 263 [Achstetter bzw. Roter 
Straße]) 

Schule Burgrieden -Mensa-, 
Hauptstr. 44, Burgrieden; der 
Wahlraum ist rollstuhlge-
recht 

002 Burgrieden Süd (südlich der L 263 inkl. Achstetter bzw. Roter 
Straße) 

Rathaus Burgrieden -Bürgers-
aal-, Rathausplatz 2, Burgrie-
den; der Wahlraum ist roll-
stuhlgerecht 

003 Ortsteil Rot 
Turnhalle Rot, Schulweg 6, 
Burgrieden-Rot; der Wahl-
raum ist nicht barrierefrei 

004 Ortsteil Bühl 

Ehemaliger Schulsaal Bühl, 
Bußmannshauser Str. 8, 
Burgrieden-Bühl; der Wahl-
raum ist rollstuhlgerecht 

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens zum 27.02.2022 übersandt worden sind, sind 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die Wahlberechtigte wählen kann. 

 

3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Der Stimmzettel enthält die Namen der Bewerber, die öffentlich bekannt ge-
macht wurden. Der Wähler kann auch eine nicht im Stimmzettel vorgedruckte wählbare Person wählen. Wählbar sind Deut-
sche im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes und Unionsbürger, die vor der Zulassung der Bewerbungen in der 
Bundesrepublik Deutschland wohnen; die Bewerber müssen am Wahltag das 25., dürfen aber noch nicht das 68. Lebensjahr 
vollendet haben und müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung 
im Sinne des Grundgesetzes eintreten und dürfen nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sein. 

 
4. Jeder Wähler hat eine Stimme. Er gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel 

  den Namen eines im Stimmzettel vorgedruckten Bewerbers ankreuzt oder auf sonst eindeutige Weise ausdrücklich als 
gewählt kennzeichnet; das Streichen der übrigen Namen allein genügt jedoch nicht,  
oder den Namen einer anderen wählbaren Person mit weiteren Angaben zur zweifelsfreien Identifizierung dieser Person 
in die freie Zeile einträgt.  

 
5. Jeder Wähler kann - außer in den unter Nr. 6 genannten Fällen - nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. 
 

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Personalausweis, Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 

Jeder Wähler erhält beim Betreten des Wahlraums den amtlichen Stimmzettel ausgehändigt. Der Stimmzettel muss vom 
Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und dort in der Weise 
gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
6. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl  

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk der Stadt/Gemeinde  
oder  08

/0
21

/5
27

0/
27

 (2
10

50
) 
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b) durch Briefwahl 
teilnehmen.  
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Bürgermeisteramt einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimm-
zettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im ver-
schlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden. Der Wahlschein enthält außerdem auf der Rückseite nähere Hinweise dar-
über, wie durch Briefwahl gewählt wird. 
 

7. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Stimmabgabe ungültig ist, wenn der Stimmzettel beleidigende oder auf die 
Person des Wählers hinweisende Zusätze oder nicht nur gegen einzelne Bewerber gerichtete Vorbehalte enthält.    
Bei Briefwahl gilt dies außerdem, wenn sich im Stimmzettelumschlag eine derartige Äußerung befindet sowie bei jeder 
Kennzeichnung des Stimmzettelumschlags. 

 

8. Der Wahlberechtigte kann seine Stimme nur einmal und nur persönlich abgeben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch 
einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 19 Abs. 1 KomWG). 

 Wahlberechtigte, die des Lesens oder Schreibens unkundig sind oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme 
gehindert sind, können sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt (zulässige 
Assistenz). Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht. Außerdem ist die Hilfsperson zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie durch die Hilfeleistung erlangt 
hat.  

 
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-

heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuchs).  

 
9. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jeder-

mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
 Bürgermeisteramt 

Ort, Datum 
 

 
Burgrieden, 01.03.2022 

 Unterschrift, Amtsbezeichnung 
 

 
gez. 
 
Josef Pfaff 
Bürgermeister  

 

Weitere Bekanntmachungen

Sitzung des gemeinsamen Ausschusses der 
Verwaltungsgemeinschaft   
am Dienstag, 15.03.2022, 18:00 Uhr, findet im großen Sitzungs-
saal des Laupheimer Rathauses eine Sitzung des gemeinsamen 
Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft statt. Die Vorlagen sind 
ab Mittwoch, 09.03.2022 im Laupheimer Bürgerinformationssystem 
abrufbar. 

Tagesordnung 
1. Bericht des stv. Vorsitzenden    
       
2.  Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemein-

schaft Laupheim, Teiländerung 9 - Aufstellungs- und Ausle-
gungsbeschluss  2022/0031

       
3.  Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemein-

schaft Laupheim, Teiländerung 10 - Aufstellungs- und Ausle-
gungsbeschluss  2022/0032

       
4.  Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemein-

schaft Laupheim, Teiländerung 11 - Aufstellungs- und Ausle-
gungsbeschluss  2022/0033

       
5. Verschiedenes    
       
  
Kai Feneberg 
Stellvertretender Vorsitzender 

Aufgrund der aktuellen Lage wird die Zahl der Besucher auf 15 Per-
sonen beschränkt, um eine schriftliche bzw. telefonische (07392 704 
215) oder elektronische (gs-gemeinderat@laupheim.de) Voranmel-
dung bei der Stadtverwaltung Laupheim bis zum 11.03.2022 wird 
gebeten. Bitte geben Sie bei der Voranmeldung den vollständigen 
Namen, die Anschrift und eine Telefonnummer an. Bürgerinnen und 
Bürger, die einer Risikogruppe angehören oder Krankheitssympto-
me aufweisen, werden gebeten, von einer Teilnahme an der Sitzung 
abzusehen. Sollten mehr als 15 Anmeldungen eingehen, wird das 
Los entscheiden. 

Eine Liste der anwesenden Zuhörer wird für die Dauer von vier Wo-
chen aufbewahrt und anschließend vernichtet. Im Falle einer Coro-
na-Infektion wird die Dokumentation dem Gesundheitsamt ausge-
händigt. 
  
Die aktuell geltenden, gesetzlichen Schutzmaßnahmen zur Vermei-
dung von Infektionen sind sowohl beim Betreten des Rathauses als 
auch während der gesamten Sitzung zu beachten. 
 
 
 

Proberuf der funkgesteuerten Sirenen  
im Landkreis 
Durch die integrierte Leitstelle Biberach wird am Samstag, 
05. März 2022 um 12.00 Uhr  der monatliche Proberuf  der 
funkgesteuerten Sirene  auf dem Feuerwehrhaus in Burgrie-
den ausgelöst. 
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Landrat Dr. Heiko Schmid übernimmt  
Schirmherrschaft  
Startschuss für den ersten Firmenlauf  
Oberschwaben   
Am 25. Mai 2022 um 17 Uhr fällt der Startschuss für den ersten Fir-
menlauf Oberschwaben in Burgrieden. 

Die Organisatoren Alexander Schwarz und Thorsten Schmid, welche 
auch den Frauenlauf in Laupheim organisieren, haben dieses Event 
auf den Weg gebracht. Landrat Dr. Heiko Schmid hat für den Lauf die 
Schirmherrschaft zugesagt. 

„Was für eine wunderbare Idee, in dieser Zeit den ersten Firmenlauf 
Oberschwaben zu organisieren und damit gleich mehrere Ziele zu 
erreichen: mehr Sport und Bewegung, mehr Zusammengehörig-
keitsgefühl und Teamwork, mehr Energie und Freude.“, betont Land-
rat Dr. Heiko Schmid beim gemeinsamen Pressetermin und bedankt 
sich bei dem Organisationsteam für den Mut einen Firmenlauf auf 
die Beine zu stellen. 

Er ermutigt alle Firmen im Kreis und deren Mitarbeitende an dem 
Lauf mitzumachen: „Untrainiert oder gar ein Couch-Potato zu sein, 
dürfte keine Ausrede sein, den Firmenlauf sausen zu lassen. Denn 
die Strecke von 5,6 Kilometern in 60 Minuten ist auch für die meisten 
Bewegungsmuffel zu schaffen. Und wer nicht joggt oder läuft, darf ja 
schnellen Schrittes walken.“ 

Die Organisatoren sind froh, dass sich die Gemeinde Burgrieden um 
Bürgermeister Josef Pfaff bereit erklärt hat, den Lauf dort zu geneh-
migen und zu unterstützen. Ziel ist es, dass 750 Läuferinnen und 
Läufer an den Start gehen. 

Es sind Prämierungen in verschiedenen Wertungsklassen geplant. 
In der Teilnahmegebühr von 19 Euro ist die kostenlose Nutzung des 
ÖPNV inklusive. Dazu spendet der Veranstalter einen Euro pro Teil-
nehmer an einen gemeinnützigen Zweck. 

Neben der Strecke und dem Lauf wird den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern sowie dem Publikum einiges geboten: Eventareal auf dem 
Riffelhof, Aufwärm- und Begleitprogramm des Sportparks Laup-
heim. 

Weitere Informationen rund um den Lauf gibt es auf der Internet-
seite www.firmenlauf-oberschwaben.de. (Online ab Samstag, 26. 
Februar 2022) 
  
  

Schirmherr Landrat Dr. Heiko Schmid (rechts hinten) freut sich 
zusammen mit den Organisatoren Thorsten Schmid (Mitte hinten) und 
Alexander Schwarz (rechts), Bürgermeister Josef Pfaff (links) und 
den Sponsoren Patrick Romer, Sportpark Laupheim (2.vl), Susanne 
Paule und Inhaber Marc Wiezorrek vom Riiffelhof Burgrieden (hinten 
links) und Ursula Scheffold von der Kanzlei rewist-steuerberater, Laupheim 
(Mitte). Bild: Landratsamt

 
 
 

Zensus 2022 – Erhebungsbeauftragte gesucht!  
Wir benötigen Ihre Unterstützung! 
Im Jahr 2022 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Mit die-
ser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in 
Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidun-
gen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- 
und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu 
haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme notwendig. 
In Deutschland ist der Zensus 2022 eine registergestützte Bevöl-
kerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer 
Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. Dies bedeutet, 
dass in erster Linie Daten aus Verwaltungsregistern genutzt werden, 
sodass die Mehrheit der Bevölkerung keine Auskunft leisten muss. 
Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten 
Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. Auf-
grund der Corona-Pandemie wurde der anstehende Zensus von 
2021 in das Jahr 2022 verschoben.
Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder führen eine Be-
völkerungs- Gebäude- und Wohnungszählung mit Stand vom 15. 
Mai 2022 (Zensusstichtag) als Bundesstatistik durch

Für die Befragung der Bevölkerung benötigt der Landkreis Biberach 
mehr als 250 Personen, die von Mitte Mai bis Ende Juli 2022 die Be-
fragung der einzelnen Haushalte durchführen. 
 
Wir suchen Sie als Erhebungsbeauftragte/n! 
 
Für diese Tätigkeit wird eine Aufwandsentschädigung nach §20 Abs. 
3 Satz 2 Zensusgesetz gezahlt. Diese unterliegt nicht der Besteuerung 
nach dem Einkommensteuergesetz. Einkünfte bis 1.200 € sind möglich. 
Wir sind auf Ihre Mithilfe bei dieser europa- und deutschlandweiten 
Durchführung des Zensus 2022 angewiesen! 
  
Sie haben Interesse an der Tätigkeit als 
Erhebungsbeauftragte/r? 
Bewerben Sie sich unter https://www.biberach.de/aktuelles/
zensus-2022.html und füllen das Bewerbungsformular aus. 
  

  
Gerne dürfen Sie sich auch an die Zensus-Hotline unter 07351 
52-6860 oder per Email an zensus-eb@biberach.de wenden. 
In den Rathäusern liegen Flyer für Sie aus, die Informationen und ein 
Bewerbungsformular enthalten. 

Informationen für den Einsatz als Erhebungsbeauftragte/r 
Sie werden als Erhebungsbeauftragte/r für die Befragung einzelner 
Haushalte, sowie auch für Befragungen in Wohnheimen eingesetzt.
•	 Hierfür wird Ihnen ein Erhebungsbezirk mit circa 150 zu befra-

genden Personen zugeteilt. Für die Befragten besteht dabei Aus-
kunftspflicht.

•	 Im März/April 2022 erhalten Sie eine Schulung.
•	 Die Befragungen finden im Zeitraum Mai bis Ende Juli 2022 statt. 

Sie können sich die Zeit für die Interviews frei einteilen (z.B. am 
Wochenende oder nach Feierabend).

•	 Für Ihren Einsatz erhalten Sie eine steuerfreie Aufwandsentschä-
digung.

•	 Voraussetzung für die Tätigkeit ist lediglich die Volljährigkeit, der 
gewissenhafte Umgang mit vertraulichen Informationen und Ihre 
Teilnahme an der Schulung.
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Zumeldung zur Programmentscheidung  
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 

24 Städte und Gemeinden des Landkreises 
Biberach erhalten4,83 Millionen Euro zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums   
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Ba-
den-Württemberg hat am Freitag die ELR-Programmentscheidung 
für das Jahr 2022 bekanntgegeben. Landrat Dr. Heiko Schmid freut 
sich über die insgesamt 4,83 Millionen Euro, die der Landkreis Biber-
ach im Jahr 2022 aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
(ELR) erhält. „Mit den Fördermitteln können insgesamt 68 Projekte 
in 24 Städten und Gemeinden des Landkreises Biberach unterstützt 
werden. Der Landkreis erhält damit knapp 500.000 Euro mehr För-
derung als im Vorjahr. Erstmalig war am mehrstufigen Auswahlver-
fahren neben einem Vertreter der Gemeinden auch ein Vertreter der 
großen Kreisstädte beteiligt. Es war ein sehr strukturierter und konst-
ruktiver Dialog gemeinsam mit dem Regierungspräsidium und allen 
Akteuren, der auch für die Zukunft zuversichtlich stimmt.“ 

„Es bleibt dabei, der Schwerpunkt liegt auf Gebäudesanierungen 
und -umnutzung im Ortskernbereich.“, so Landrat Dr. Heiko Schmid. 
Mehr als 2,45 Millionen Euro kommen dem Bereich Wohnen zu Gute. 
Weitere rund 1,3 Millionen Euro fließen in gewerbliche Projekte und 
sichern und schaffen damit Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Rund 
815.000 Euro fließen in den Bereich Grundversorgung und unter-
stützen damit die Bereitstellung von Waren und Dienstleitungen in 
ländlich geprägten Ortschaften. Mit weiteren 275.000 Euro werden 
darüber hinaus kommunale Maßnahmen durch das Land gefördert. 
Mit dieser Förderzusage leistet die öffentliche Hand weiterhin einen 
wertvollen Beitrag, nicht nur um den Strukturwandel abzufedern, 
sondern auch um den ländlichen Raum zukunftssicher zu machen, 
weiter zu entwickeln und zu stärken und damit die Lebensqualität zu 
erhalten und zu verbessern. „Ein herzliches Dankeschön dem Land 
für diese Unterstützung.“ 

Folgende Städte und Gemeinden sind im Programm 2022  
Attenweiler (117.270 Euro), Biberach (137.360 Euro), Dettingen 
an der Iller (45.000 Euro), Dürmentingen 699.760 Euro), Dürnau 
(90.120 Euro), Eberhardzell (199.240 Euro), Erlenmoos (40.000 Euro), 
Erolzheim (20.000 Euro), Ertingen (214.830 Euro), Gutenzell-Hürbel 
(459.650 Euro), Ingoldingen (428.230 Euro), Laupheim (88.000 Euro), 
Maselheim (182.900 Euro), Mietingen (555.750 Euro), Mittelbiber-
ach (9.120 Euro), Ochsenhausen (73.800 Euro), Riedlingen (161.340 
Euro), Rot an der Rot (148.680 Euro), Schemmerhofen (379.700Euro), 
Steinhausen an der Rottum (309.680 Euro), Unlingen (240.000 Euro), 
Uttenweiler (117.345 Euro), Wain (104.115 Euro) und Warthausen 
(5.205 Euro). 

 

Die Deutsche Rentenversicherung Baden- 
Württemberg informiert: 
Bis 31. März freiwillige Rentenbeiträge zahlen    
Obwohl das neue Jahr schon längst begonnen hat, können in der 
Rentenversicherung freiwillige Beiträge für 2021 noch bis 31. März 
2022 rückwirkend gezahlt werden. Das teilt die Deutsche Rentenver-
sicherung (DRV) Baden-Württemberg mit.

Wie hoch die freiwilligen Beiträge sein sollen, bestimmt man selbst: 
Wer für 2021 noch zahlen will, kann zwischen 83,70 Euro und 
1.320,60 Euro für jeden Beitragsmonat entrichten. Sollen die Zahlun-
gen bereits für 2022 gelten, so ist jeder Betrag zwischen 83,70 Euro 
und 1.311,30 Euro monatlich möglich. Freiwil lig versichern können 
sich zum Beispiel selbstständig Tätige, Beamtinnen und Beamte so-
wie Hausfrauen bzw. Hausmänner. 

Dabei besonders interessant: Vor 1955 geborene Personen, die trotz 
Kindererziehung keine fünf Beitragsjahre haben, können jederzeit 
selbst nach Erreichen der Regelaltersgrenze die noch fehlenden Bei-
träge nachzahlen und so einen Rentenanspruch entstehen lassen.

Für die Einzahlungen erhält man Ansprüche auf Rehabilitations-
leistungen und Schutz für Hinterbliebene. Darüber hinaus erhöht 
man den Anspruch auf eine Altersrente und hält unter besonderen 
Voraussetzungen auch die Anwartschaft auf eine Erwerbsminde-
rungsrente aufrecht. Interessierte sollten allerdings beachten, dass 
man sich bei der gesetzlichen Rente das eingezahlte Kapital nicht 
vorzeitig wieder auszahlen lassen kann. Aus steuerlichen Gründen 
können die zusätzlichen Einzahlungen in die gesetzliche Rentenver-
sicherung ebenfalls interessant sein. Sie können als Altersvorsorge-
aufwendungen geltend gemacht werden. Dafür muss die Rente im 
Alter versteuert werden. Ebenso zahlen Rentnerinnen und Rentner 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge aus den Einnahmen. 
 
Mehr Informationen rund um die freiwilligen Beiträge enthält die 
kostenlose Broschüre »Freiwillig rentenversichert: Ihre Vorteile«. Die 
Broschüre kann von der Internetseite 
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de heruntergeladen oder als 
Papierversion bestellt werden (Telefon: 0721 825-23888 oder 
E-Mail: presse@drv-bw.de).
 
 

Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz 
informiert:  
Der Digitalfunk hält Einzug bei den  
Feuerwehren im Landkreis Biberach   
Die Feuerwehrfahrzeuge im Landkreis Biberach werden seit Ende 
letzten Jahres sukzessive auf den Digitalfunk und den neuesten 
Stand der Technik umgerüstet. Neben den rund 90 Fahrzeugen des 
Kreisfeuerlöschverbands, welche in der Überlandhilfe eingesetzt 
werden, werden alle weiteren Gemeinden mit ihren rund 270 Feu-
erwehrfahrzeugen in den kommenden drei Jahren auf Digitalfunk 
umrüsten und umstellen müssen. 
  
„Ziel ist es, die Umstellung von Analog- auf Digitalfunk bis Ende 2023 
abzuschließen“, sagt Landrat Dr. Heiko Schmid, der sich in der Kreis-
gerätewerkstatt darüber informieren ließ, wie der Einbau in einem 
Fahrzeug vonstattengeht Die gesamten Investitionskosten belaufen 
sich auf rund 620.000 Euro. Für jedes Funkgerät, das digital umge-
rüstet wird, erhalten der Kreis bzw. die Stadt oder Gemeinde einen 
Zuschuss von 600 Euro. Dadurch, dass die Kreisgerätewerkstatt für 
die meisten Wehren im Kreis den Umbau übernimmt, sparen die Ver-
bandsmitglieder weitere 420.000 Euro. 
  
Um die Städte und Gemeinden des Landkreises zu unterstützen, hat 
das Amt für Brand- und Katastrophenschutz rund 400 Geräte aus-
geschrieben und bestellt. Andreas Wohszab, Mitarbeiter des Amtes, 
steht für Fragen rund um den Digitalfunk den Kommunen und Feu-
erwehren zur Verfügung und berät bei der benötigten Ausrüstung 
der Fahrzeuge und Feuerwehrhäuser. „So können wir die Gemein-
den unterstützen, diese Migration bedarfsgerecht und kostengüns-
tig zu bewerkstelligen“ freut sich Landrat Dr. Schmid, der sich in der 
Kreisgerätewerkstatt die Umbaumaßnahmen zeigen ließ. 
  
Der Umbau der Fahrzeuge und sogenannten „Feststationen“ in den 
Feuerwehrhäusern muss entweder bei zertifizierten Werkstätten 
durchgeführt werden oder in der Kreisgerätewerkstatt des Lösch-
verbandes. In der Kreisgerätewerkstatt werden derzeit Fahrzeuge in 
Handarbeit umgebaut. Hierfür steht ein Mitarbeiter für den Umbau 
zur Verfügung. Denn, diese Umrüstung benötigt Zeit: „Jedes Fahr-
zeug ist anders, keines ist schraubengleich oder gar „von der Stange“, 
erklärt Werkstattmeister Thorsten Bingel im Gespräch mit dem Land-
rat. „Je nach Baujahr müssen Kabel durch das gesamte Fahrzeug neu 
gelegt werden. Dafür muss die Innenraumverkleidung herunterge-
nommen werden und Einzellösungen für die Geräteinstallation ge-
funden werden“. 
  
Damit die neue Technik dem Datenschutz gerecht wird, wird neben 
der Standard-Verschlüsselung beim Digitalfunk eine zusätzliche, 
spezielle Verschlüsselung durch den Einsatz der sogenannten BSI-Si-
cherheitskarte in jedem Funkgerät eingesetzt. Diese Karte muss für 
jedes Funkgerät eigens beantragt werden und ist „personalisiert“. 
Auch hier werden die Gemeinden durch das Amt unterstützt: 
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Die Karten wurden gesammelt bei der Technischen Betriebsstel-
le bestellt und von Andreas Wohszab abgeholt. Per Post versandt 
werden die Sicherheitskarten nicht, zu groß ist das Sicherheitsrisiko, 
dass die Verschlüsselungsdaten für einen gesamten Landkreis verlo-
ren gehen oder in falsche Hände geraten. 
  
Aber auch nach der Umstellung bleiben Arbeiten im Digitalfunkbe-
reich nicht aus: 
Die Programmierung der Funkgeräte wird derzeit noch ausschließ-
lich durch zertifizierte Händler bewerkstelligt. Es ist in Planung, 
diese Programmierungen und zukünftige Updates dezentral in die 
Landkreise zu delegieren. Hier ist die Kreisgerätewerkstatt bereits 
gerüstet: Sie hat seit Anfang des Jahres bereits die nötige Messtech-
nik (Funkmessplatz) beschafft, um damit die analogen und digita-
len Funkgeräte zu überprüfen und zukünftig nötige Updates auf 
die digitalen Funkgeräte zu programmieren. Das Land hat für diese 
Investition einen Zuschuss in Höhe von 16.000 Euro bewilligt, ein 
Hinweis darauf, dass sich diese Technik durchsetzen könnte. „Erste 
Überlegungen die Einsatzstellenfunkgeräte für die Feuerwehrleute 
ebenfalls umzustellen, stehen bereits. Es kann also sein, dass in na-
her Zukunft rund 1.500 Handfunkgeräte im Landkreis ebenfalls auf 
Digitalfunk umgerüstet werden müssen“ weiß Andreas Wohszab 
vom Amt für Brand- und Katstrophenschutz, „Das bedeutet für uns: 
nach dem Umbau ist vor dem Umbau“.  
 
 

Corona-Schutzimpfung  

Mobiles Impfteam des Deutschen Roten Kreu-
zes (DRK) gibt Termine bekannt – Regelmäßiges 
Angebot in Laupheim und Erolzheim 
Das mobile Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat neue 
Impftermine im Landkreis Biberach für die ersten beiden Wochen im 
März bekanntgegeben. Nachdem die Impfstützpunkte in Laupheim 
und Erolzheim zum 1. März geschlossen werden, hat das DRK nun 
regelmäßige Termine in Laupheim und Erolzheim eingerichtet. 
In Laupheim ist das Impfteam immer freitags von 17 bis 19 Uhr sowie 
samstags von 9 bis 12 Uhr im DRK-Haus präsent. In Erolzheim gibt es 
ein regelmäßiges Impfangebot dienstags von 17 bis 20 Uhr sowie 
samstags von 9 bis 12 Uhr, jeweils im DRK-Haus. 
Impftermine für Kinder im Alter von 5 bis elf Jahren finden am 
Donnerstag, 3. März von 16 bis 19 Uhr im Stützpunkt Biberach, am 
Samstag, 5. März von 14 bis 17 Uhr in der Gemeinde Erolzheim im 
DRK-Haus, am Donnerstag, 10. März von 16 bis 19 Uhr im Stützpunkt 
Biberach in der Stadthalle, am Samstag 12. März von 9 bis 12 Uhr in 
der Stadthalle Bad Schussenried und am Samstag, 12. März von 14 
bis 17 Uhr im DRK-Haus Laupheim statt. 
Alle Termine sind auf der Homepage des Landkreises Biberach un-
ter https://www.biberach.de/landratsamt/kreisgesundheitsamt/
corona-schutzimpfung/impfangebote.html hinterlegt und werden 
regelmäßig aktualisiert. 
  
 

Das Landratsamt informiert:  

Sozialministerium informiert sich über Impf-
strukturen im Landkreis    
Die Leiterin des Teams Planung Impfinfrastruktur der Task Force Imp-
fen im Sozialministerium von Baden-Württemberg, Prof. Dr. Anne-
gret Kuhn, machte sich gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Melanie 
Bäder vor Ort bei einem Besuch bei Landrat Dr. Heiko Schmid ein Bild 
von der Impfkonzeption im Landkreis Biberach. Dabei suchten sie 
das Gespräch mit den Verantwortlichen im Landratsamt sowie dem 
DRK. Die Delegation besichtigte unter Beisein von Oberbürgermeis-
ter Norbert Zeidler den Impfstützpunkt in der Stadthalle Biberach. 
In diesem Zusammenhang wurden auch die weiteren Planungen für 
den Landkreis vorgestellt. 

Prof. Dr. Annegret Kuhn war angetan von der sehr guten Zusammen-
arbeit zwischen DRK, Landkreis und Stadt: „Wir sind beeindruckt, wie 
sehr die Verantwortlichen hier in Biberach an einem Strang ziehen, 

um möglichst niederschwellige Impfangebote für die Bürgerinnen 
und Bürger anbieten zu können,“, so Prof. Kuhn. 
„Rund 45.000 Impfungen wurden seit Oktober 2021 bei mobilen 
Impfangeboten und in den Impfstützpunkten durch das DRK im 
Landkreis Biberach durchgeführt. Vor Weihnachten waren es 6.000 
Impfungen innerhalb einer Woche. Dafür gebührt dem DRK im Kreis 
und allen Beteiligten allerhöchster Respekt“, so Landrat Dr. Heiko 
Schmid. Weiter sagte er: „Auch wenn die Impfquote von unter 70 
Prozent im Landkreis immer noch nicht zufriedenstellend ist, sank 
die Nachfrage in den letzten Wochen spürbar. Deswegen müssen 
wir das Angebot im März wieder zurückfahren. Ziel ist es dennoch, 
weiterhin in der Fläche des Landkreises mit Impfterminen präsent 
zu sein.“ 
  
Impfstützpunkte Laupheim und Erolzheim schließen  
Aufgrund der nachlassenden Nachfrage werden die dauerhaften 
Impfstützpunkte in Laupheim und Erolzheim zum 1. März schließen. 
Durch die mobilen Impfteams des DRK werden in Laupheim und 
Erolzheim jedoch weiterhin Impfaktionen durchgeführt. 
Die Impfstützpunkte in Riedlingen und in Biberach bleiben zunächst 
bestehen.  
Die Öffnungszeiten der Impfstützpunkte in Riedlingen und Biberach 
sowie die Termine für mobile Impfaktionen im Landkreis sind auf 
www.biberach.de zu finden.  
 
 

Einrichtungsbezogene Impfpflicht  

Landkreis erhält 3.500 Dosen des Protein-Impf-
stoffs-Novavax – Terminvergabe zunächst an 
Beschäftigte in Pflege und Kliniken   
Der Landkreis Biberach erhält eine erste Lieferung mit 3.500 Dosen 
des Protein-Impfstoffs Novavax. Dies teilte das Ministerium für Sozi-
ales, Gesundheit und Integration mit. Das Impfteam des Deutschen 
Roten Kreuzes (DRK) bietet Impfungen mit Novavax zum ersten Mal 
nur gegen Terminvergabe am Dienstag, 8. März 2022, im Impfstütz-
punkt Biberach in der Stadthalle an. 
„Das Impfangebot mit Novavax richtet sich bevorzugt an Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus dem medizinischen Bereich und der 
Pflege, die sich bisher nicht für eine Impfung mit einem mRNA-Impf-
stoff entscheiden konnten. Das Sozialministerium möchte ihnen 
damit ein Angebot machen, der einrichtungsbezogenen Impfpflicht 
nachzukommen“, sagt Dr. Jobst Isbary, ärztlicher Leiter der mobilen 
Impfteams für den Landkreis Biberach. Die einrichtungsbezogene 
Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen tritt Mitte 
März in Kraft. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den genannten Einrichtungen 
können unter der Telefonnummer 0160 3822413 einen Termin für 
eine Erstimpfung mit Novavax vereinbaren. Die Termin-Hotline ist 
montags bis freitags von 8 bis 15 und samstags von 8 bis 12 Uhr er-
reichbar. Impfungen mit Novavax werden nur mit Termin dienstags 
von 17 bis 20 Uhr im Impfstützpunkt Biberach angeboten. 
  
  

IHK-Veranstaltung: Selbstständig im Nebener-
werb am 10. März 2022 
Über die Vorteile von Nebenerwerbsgründungen und die Besonder-
heiten, die dabei zu beachten sind, informieren Experten des Star-
ter-Centers der IHK Ulm am Donnerstag, den 10. März. Die Veranstal-
tung „Erfolgreiche Existenzgründung im Nebenerwerb“ findet von 16 
bis 18:30 Uhr online statt. Mehr als die Hälfte aller Existenzgründun-
gen beginnt nach Angaben der IHK in Teilzeit, bei den Gründerinnen 
sind es sogar zwei Drittel. Hauptgrund dafür ist die Unsicherheit, ob 
die Erträge aus der Selbstständigkeit ausreichen, um den Lebensun-
terhalt zu decken. Die Nebenerwerbsgründung bietet daher die Al-
ternative, zunächst hauptberuflich in einer angestellten Tätigkeit mit 
einem gesicherten Ein-kommen zu bleiben. Auch wer Kinder und 
Haushalt versorgen muss, kann häufig kein Vollerwerbs-Unterneh-
men gründen, das einen Zwölf-Stunden-Tag erfordert.Bei der Infor-
mationsveranstaltung erläutern die IHK-Gründungsberater, wie eine 
Nebenerwerbsgründung in der Praxis aussehen kann. 
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Die Teilnahme kostet 25,00 Euro. Anmeldung und Information unter 
www.ulm.ihk24.de/nebenerwerb, telefonisch unter 0731 173-250 
oder per E-Mail an startercenter@ulm.ihk.de.

Ansprechpartnerin für die Redaktion: IHK Ulm, Jutta Raith, Tel. 0731 / 
173-250,raith@ulm.ihk.de 

 

Das Kreis-Berufsschulzentrum Biberach  
informiert:  
Medienflohmarkt in der Bibliothek/Mediothek 
des Kreisberufsschulzentrums  
Ab Montag, 7. März 2022 findet in der Bibliothek/Mediothek im 
Kreis-Berufsschulzentrum Biberach, Leipzigstraße 11, ein Flohmarkt 
statt. Dort können aussortierte Bücher und Medien günstig erwor-
ben werden. Die Dauer des Verkaufs hängt von der Nachfrage ab. 
Die Bibliothek/Mediothek ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag 
von 8 bis 14 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 19 Uhr, Mitt-
woch von 8 bis 13 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr. 
  
  

Neues Kursangebot beim FbF  
Der Förderverein für berufliche Fortbildung (FbF) an den beruf-
lichen Schulen im Landkreis Biberach hat in nachfolgenden Kur-
sen noch Plätze frei:

Kreis-Berufsschulzentrum Biberach

•	 Schweißen und Metallgestaltung 
ab Dienstag, 08.03.2022 (4 x dienstags)  
von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Kosten: 120 € 

•	 Schweißen und Metallgestaltung 
ab Dienstag, 10.05.2022 (4 x dienstags)  
von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Kosten: 120 € 

•	 Cajon Workshop für Anfänger (Bitte Cajon mitbringen!) 
ab Dienstag, 08.03.2022 (6 x dienstags)  
von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr 
Kosten: 66 € 

•	 Töpferwerkstatt – Gestalten mit Ton  
ab Donnerstag, 10.03.2022 (2 x freitags)  
von 18:30 Uhr bis 20:45 Uhr 
Kosten: 65 € (inkl. Materialkosten) 

•	 Kindertöpferkurs  
am Freitag, 11.03.2022 von 15:30 Uhr bis 17:45 Uhr 
Kosten: 25 € (inkl. Materialkosten) 

•	 50 + und Angst vor dem Computer 
ab Dienstag, 29.03.2022 (3 x dienstags)  
von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr 
Kosten: 50 € 

•	 Gitarrenkurs für Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren 
ab Mittwoch, 30.03.2022 (5 x mittwochs)  
von 17:30 Uhr bis 18:45 Uhr

 
Kosten: 60 € - Gitarre kann auch ausgeliehen werden! 

•	 Kinderbackkurs (8 – 10 Jahre) 
Osterneste und Häschen aus feinem Hefeteig 
am Freitag, 08.04.2022 von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr 
Kosten: 15 € (inkl. Materialkosten) 

Für die Kurse gelten die derzeitigen Corona-Regeln:
3 G - genesen – geimpft – getestes.   

Die Inhalte der Kurse, und Anmeldung für die Kurse finden Sie 
auf unserer Homepage:  www.foerderverein-bc.de oder bei der 
Geschäftsstelle des FbF, Frau Richter, 
 Karl-Arnold-Schule im Kreis-Berufsschulzentrum, Leipzigstr. 11, 
Tel. 07351/346-223 , yvonne.richter@biberach.de  
  
 

Veranstaltungshinweis Beruf des  
Notfallsanitäters und Pflegefachkraft 
Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Ulm 
bietet am Donnerstag, den 10. März 2022 einen Online-Vortrag 
zu den Berufen Notfallsanitäter/-in und Pflegefachmann/-frau an. 
Gastreferenten sind Rainer Benedens, Notfallsanitäter und Ausbil-
dungsbeauftragter beim Deutschen Roten Kreuz und Lara Hinz, 
Fachleiterin der Pflegeschule des Universitätsklinikums Ulm. Die 
Referenten informieren über Tätigkeitsinhalte, Zugangsvorausset-
zungen,Verdienst- und Karrieremöglichkeiten. Des Weiteren gehen 
sie aufdas Bewerbungsverfahren ein und beantworten offen geblie-
bene Fragen. Dieeinstündige Veranstaltung beginnt um 15 Uhr.Eine 
Anmeldung ist erforderlich unter Ulm.BIZ@arbeitsagentur.de oder 
telefonischüber die BiZ-Hotline unter 0731 160-888. Der Link zum 
Videokonferenzportal wird1-2 Tage vor Veranstaltungsbeginn zuge-
sandt. Die Teilnahme ist kostenfrei undmittels Computer, Notebook, 
Tablet oder Smartphone möglich.  
 
 

Betreuungsverein Landkreis Biberach e.V. 
Für rechtliche Betreuer gibt es am Dienstag, 15. März 2022, um 19 
Uhr eine digitale Fortbildungsveranstaltung vom Betreuungsverein 
Landkreis Biberach e.V. zum Thema „Umsetzung und Aktuelles 
beim BTHG“. Hannah Jauch vom Landratsamt Biberach informiert 
zu den Leistungen und der Umsetzung des Bundesteilhabegeset-
zes (BTHG). Technische Voraussetzungen für die Teilnahme sind ein 
PC oder ein mobiles Endgerät wie Laptop, Tablet oder Smartphone 
mit Lautsprecher, sowie eine stabile Internetverbindung. Sie können 
sich bis 10. März 2022 anmelden unter Telefon 07351-17869 oder 
E-Mail an info@betreuungsverein-bc.de .  Bitte teilen Sie bei der An-
meldung Ihre E-Mailadresse mit. Sie bekommen dann rechtzeitig 
den Zugangslink zur Online-Fortbildungsveranstaltung zugesandt. 
 
 

Die Gleichstellungsbeauftragte für den  
Landkreis Biberach informiert:  

Internationaler Frauentag 2022: Kino Traum- 
palast in Biberach zeigt den Film „WOMAN“ 
Am 8. März ist der Internationale Frauentag. Die Gleichstellungsbe-
auftragte für den Landkreis Biberach, Sigrid Arnold, hat in Zusam-
menarbeit mit der Biberacher Agenda Geschlechter Gerecht und 
dem Kino Traumpalast Biberach für diesen Tag einen Filmabend or-
ganisiert. Gezeigt wird der Film „WOMAN“ von Anastasia Mikova und 
Yann Arthus-Bertrand. 

Die Filmschaffenden haben einen beeindruckenden Dokumentati-
onsfilm gedreht: das weltweite Projekt „WOMAN“ gibt 2.000 Frauen 
aus 50 Ländern eine Stimme. Die Frauen kommen aus den verschie-
densten Orten der Welt, sowohl aus kleinen Dörfern als auch aus 
modernen Metropolen. Sie erzählen ihre erlebten Geschichten über 
Bildung, Mutterschaft, Ehe, Sexualität, finanzielle Unabhängigkeit 
oder über häusliche Gewalt. Der Film spricht die Ungerechtigkeiten 
an, denen Frauen ausgesetzt sind, und bringt sie ans Licht. Was „WO-
MAN“ aber am meisten unterstreicht, ist die Stärke der Frauen, ihre 
Fähigkeit, die Welt trotz aller Hindernisse und Ungerechtigkeiten 
zum Besseren zu verändern. Ziel des Films ist es, nicht nur Rechte 
zu fordern, sondern den Frauen Gehör zu schenken, Lösungen zu 
finden und aufzuzeigen, dass sie nie wieder als „schwächeres Ge-
schlecht“ gesehen werden. 
„Der Film berührt, inspiriert und macht Frauen trotz vieler Ungerech-
tigkeiten und Widrigkeiten weltweit Mut“, findet die Gleichstellungs-
beauftragte Sigrid Arnold. 
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Der Beginn des Filmabends ist um 18 Uhr im Kino Traumpalast Bibe-
rach, Waldseer Straße 3. Die Dauer des Films beträgt 105 Minuten. Es 
gelten die Eintrittspreise des Kinos Traumpalast sowie die aktuellen 
Corona-Regelungen. Für die Einhaltung der Regeln und Hygienevor-
schriften ist das Kino Traumpalast verantwortlich. 
  
  

Prävention im Straßenverkehr   
Im Kampf gegen die Ablenkung / Die Polizei musste jetzt viele Fah-
rende in der Region anzeigen. 

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen in der Region intensiv kon-
trolliert, um gegen die Gefahren durch falsches Verhalten vorzuge-
hen. 
Das Polizeirevier Biberach stellte bei seinen Kontrollen sieben Verstö-
ße wegen der Nutzung von Handys am Steuer fest. Außerdem waren 
insgesamt fünf Insassen nicht angegurtet. 

In Geislingen kontrollierte die Polizei sieben Fahrende, weil sie in die-
ser Zeit ihr Handy benutzten, obwohl dies am Steuer nicht erlaubt 
ist. Binnen einer halben Stunde erwischte die Polizei in Eislingen fünf 
Handynutzer. Sie alle hatten während der Fahrt in der Salacher Stra-
ße ein Mobiltelefon genutzt. Zwei weitere Fahrer in Göppingen und 
Rechberghausen taten es ihnen gleich. 

Die Polizei in Ehingen hielt vier Fahrzeuge an. Auch hier war die Ab-
lenkung durch das Handy vorherrschend. In Langenau und Ulm ge-
staltete es sich ähnlich. 
Mit allen Fahrern führte die Polizei belehrende Gespräche, sie sehen 
Bußgeldern entgegen. Die Polizei wies sie auch darauf hin, dass Ab-
lenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle 
sind. 

Deshalb: Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Quellen der Ab-
lenkung vom Verkehrsgeschehen. Wer als Fahrzeugführer ein Handy 
benutzt, muss wegen der Gefahren, die er dadurch verursacht, mit 
einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt im Zentral-
register rechnen. Die Polizei appelliert dringend an die Fahrer das 
Telefon liegen zu lassen, auch wenn es klingelt. Bereits bei einer Ge-
schwindigkeit von 50 km/h steuern Fahrende ihr Fahrzeug an etwa 
drei Autolängen „blind“ vorbei. 
Auch Fußgänger und Radfahrer sollten sich nicht ablenken lassen. 
Nicht nur die Ablenkung durch das Smartphone ist gefährlich: Auch 
das Aufheben von Dingen während der Autofahrt und ähnliches 
sollte vermieden werden oder die gedankliche Abwesenheit bei 
Stress oder durch einen Streit. 
  
Die Polizei gibt folgende Tipps gegen Ablenkung: 

-  Lassen Sie die Augen auf der Straße und die Gedanken beim Stra-
ßenverkehr. 

-  Sichern Sie Gegenstände vor der Fahrt, damit sie nicht vom Sitz rut-
schen. 

- Streitgespräche gehören nicht ins Auto. 
  
  
Tipp an die Beifahrer: 
- Mund aufmachen! Sagen Sie dem Fahrer Ihre Bedenken, wenn er 
telefoniert oder mit dem Kopf woanders ist, und appellieren Sie an 
seine Verantwortung. Wer schweigt gefährdet nicht nur sich selbst 
und den Fahrer, sondern auch Dritte. 
Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen ha-
ben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hin-
ter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. 
Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich 
selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. 
Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienst-
stelle oder im Internet unter 
  
  - www.runtervomgas.de 
  - www.gib-acht-im-verkehr.de 
  - www.polizei-beratung.de 

„Wir sind dabei!“ Online-Infoveranstaltung  
für das Förderprogramm 
Das Programm „Wir sind dabei! Wertstätten der Demokratie“ richtet 
sich an Jugendgruppen sowie alle gemeinnützigen oder öffentli-
chen Träger der Jugendarbeit, die im Kleinen oder auch Größeren 
Rahmen ein Projekt zur Auseinandersetzung mit demokratischen 
Werten umsetzen wollen. Der Kreisjugendring Biberach e.V. bietet 
gemeinsam mit dem Landesjugendring Baden-Württemberg eine 
Infoveranstaltung an. Diese findet am Montag, 14. März von 19-21 
Uhr über das Videoportal Zoom statt. Eine Anmeldung ist bis 10. 
März über info@kjr-biberach.de möglich. Bei der Veranstaltung wird 
das Förderprogramm mit seinen Möglichkeiten und Besonderheiten 
vorgestellt, es gibt einen praktischen Einblick in das Antragsverfah-
ren und alle Fragen werden geklärt - egal, ob schon eine Projektidee 
da ist oder diese noch gesucht werden muss. Weitere Informationen 
zum Förderprogramm gibt es unter www.ljrbw.de/wir-sind-dabei. 
 
 

„Die Sonne schickt uns keine Rechnung –  
eigenen Photovoltaik-Strom erzeugen“  
Online-Veranstaltung via Zoom 
  
Dienstag, 8. März 2022 19.00 – 21.00 Uhr 
  
Referent: Lars Häußler, Regionale Energieagentur Ulm 
Moderation: Jana Slave, BUND RV Donau-Iller 
  
Die Sonne stellt uns täglich ein riesiges Energiepotential zur Verfü-
gung, das noch viel zu wenig genutzt wird. Abgesehen davon, dass 
der Umstieg auf Erneuerbare alternativlos ist, lohnt es sich für jeden 
Einzelnen wegen rasant gefallener Preise für Photovoltaik-Anlagen 
nach wie vor, auf eigenen Dachflächen Strom zu erzeugen. 
Mit einer Photovoltaik-Anlage können Sie ihren eigenen Strom vom 
Dach erzeugen. Um den Sonnenstrom auch zeitversetzt nutzen zu 
können und den Eigenverbrauch zu erhöhen, gibt es immer neue-
re Möglichkeiten. Beispielweise die Nutzung von Batteriespeichern 
oder die Kombination der Photovoltaik-Anlage mit Elektromobilität. 
Bei dem Vortrag der Regionalen Energieagentur Ulm erhalten Sie 
Informationen dazu, was bei der Planung und Umsetzung alles zu 
beachten ist und welche Möglichkeiten wirtschaftlich sinnvoll sind. 
Individuelle Fragen werden von Herrn Häußler gerne im Anschluss 
an den Vortrag beantwortet. 

Der BUND-Regionalverband ist in Kooperation mit dem Photovol-
taiknetzwerk Donau-Iller, dem Ulmer Initiativkreis nachhaltige Wirt-
schaftsentwicklung e.V. sowie der Regionalen Energieagentur Ulm 
bzw. der Energieagentur Biberach Träger der Veranstaltungen im 
Alb-Donau-Kreis und Landkreis Biberach. 
Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. 

Anmeldung unter https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ-
0qce6qrz4uGdA7jfRWKc6hkpcGBPMRgNQN  

Sie bekommen die Zugangsdaten direkt über Zoom zuge-
schickt. Diese bitte bis zur Veranstaltung gut aufbewahren und 
abspeichern. 
Die Anmeldedaten finden Sie auch auf unserer 
Homepage: https://www.bund-ulm.de/service/termine/ 
  
 
 

Informationen

Wertstoffsammlung 
Samstag, 05.03.2022 

Schrottsammlung in Burgrieden    
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Ortsgeschehen

Bürgerstiftung Burgrieden

Brunnencafé 
 
Wir öffnen wieder. 
Unser Brunnencafé ist am Freitag den 4.März 2022 ab 14.30 Uhr 
wieder für Sie geöffnet. 
Es gibt wieder Torten und Kuchen von unserer Bäckerin Marga. 
Folgende Kuchen wird Sie für Freitag den 4.März 2022  backen: 
Birnen-Zopfkuchen, 
Kirschkuchen mit Sahne, 
Apfel-Marzipan-Torte. 
  
Auch am Sonntag den 6.März 2022 haben wir für Sie ab 14.30 Uhr 
wieder geöffnet. 
Unsere Bäckerinnen werden folgende Kuchen für Sie backen:  
Himbeer-Puddingkuchen, 
Eierlikörtorte, 
Ananas-Buttercremetorte, 
Philadelphia-Pfirsich-Torte, 
Tiramisu-Torte. 
Sollten Sie mit einer Gruppe kommen, dann bitte ich um vorherige 
tel. Anmeldung (Tel. 7187) damit wir für Sie Plätze reservieren kön-
nen. 
Bitte beachten Sie die Corona Bestimmungen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Bürgerstiftung Burgrieden 
Ihr Caféteam 
  

Freiwillige Feuerwehr Burgrieden

Schrottsammlung 
Die diesjährige Schrottsammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bur-
grieden findet am Samstag, den 05.03.2022, ab 9:00 Uhr im ge-
samten Ortsteil Burgrieden inkl. Bürghöfe und Hochstetten statt. 
 
Für die Entsorgung von PKWs sowie großer oder schwerer Teile bit-
ten wir um vorherige Kontaktaufnahme unter feuerwehr.burgrie-
den@t-online.de oder unter 01746762635. 
Gesammelt wird jegliches Altmetall wie bspw. Kabel, Autobatteri-
en, Waschmaschinen, (Elektro-)Motoren, Heizungen, Badewannen, 
PKWs, Fahrräder, Spülmaschinen, Dachrinnen oder Öfen. Bitte be-
achten Sie, dass wir Kühl- und Gefriergeräte, Gasflaschen und Druck-
behälter, Teile mit Restinhalten von Öle, Treibstoffe, Farbe, oder sons-
tigen Chemikalien sowie restliche Abfälle, wie z.B. Altreifen, nicht 
mitnehmen können. 
Um Diebstahl zu vermeiden, bitten wir Sie Ihre Spenden nach Mög-
lichkeit erst am Samstagmorgen am Straßenrad bereitzustellen.

Vielen Dank, Ihre Freiwillige Feuerwehr Burgrieden. 
 
 

Natur - und Vogelschutzverein

Winterfütterung der gefiederten Freunde 
Vielen lieben Dank an alle die ihr Vogelfutter bei uns gekauft haben. 
Im Moment ist der Bedarf gedeckt und somit beenden wir den Fut-
terverkauf im Vereinsheim. 
Sollte jemand Vogelfutter benötigen können sie dies gerne telefo-
nisch unter Tele.- Nr: 10467 bestellen. 
  
C. Anker 
  

Dompfaffmännchen
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Voranzeige Arbeitseinsatz „Obstbaumschnitt“ 
Am Freitag, den 11. März 2022 treffen wir uns um 
14.00 Uhr  und am Samstag, den 12.März 2022 um  09.00 Uhr  zum 
Arbeitseinsatz in der Bihlafingerstraße zum 
Obstbaumschnitt im Gemeindegebiet. 
  
C.Anker 

Baumschnitt 2014 
 

 

Skiabteilung Burgrieden

Tagesausfahrt nach Lermoos am 12.03.2022 
Lermoos, ein wahres Paradies für Familien, liegt 
in der Tiroler Zugspitz Arena. 
Skifahren, Snowboarden, Langlaufen...alles ist 
möglich. 
Abfahrt ab Rottalhalle ist um 06.30 Uhr 

Kosten für die Fahrt ohne Skipass EUR 30,00 
Anmeldeschluss ist der 06.03.2022, Anmeldung über unsere Home-
page sv-burgrieden.de/ski 
Es sind nur noch wenige Plätze frei. Meldet euch an! 
  
Unsere Gymnastik ist wieder gestartet, für Erwachsene  jeden Frei-
tag um 19:30 Uhr mit Petra und Belinda. 
Die Kindergymnastik haben wir momentan noch in 2 Gruppen ein-
geteilt, für Grundschul- und Kindergartenkinder: 

04.03.2022 Ferien 
11.03.2022 Kindergartenkinder 
18.03.2022 Grundschulkinder 
25.03.2022 Kindergartenkinder 
01.04.2022 Grundschulkinder 
08.04.2022 Kindergartenkinder 
Kommt vorbei - wir freuen uns auf euch. 
 

 

Tennisabteilung Burgrieden

Abteilungsversammlung    
Unsere ordentliche Abteilungsversammlung 2022 findet am 
Mittwoch, den 16. März 2022 im Tennisheim statt. Beginn ist um 
20:00 Uhr. 

  
 

FV Rot

 

dahoim

11-13:30 Uhr, Sportheim FV Rot
Nur Abholung oder Lieferung

Essensangebot:
Grillfleisch mit Spätzle oder Kartoffelsalat 8,50 €
Saumagen mit Spätzle oder Kartoffelsalat 9,00 €

Spätzle/Kartoffelsalat mit Soße 3,00 €

Nur mit Vorbestellung bis Fr. 4.3 unter 
Telefon 0157 725 952 70, Email info@fv-rot.de

- Wir freuen uns auf eure Bestellung -

Lieferservice im 
Umkreis von 10 km

 
 
Vorbereitung 
Folgende Vorbereitungsspiele sind geplant: 

TSF Ludwigsfeld - FVR  0:4 
(Tore: A. Thanner, A. Neagu M. Stojic, Eigentor) 

FVR - SV Mietingen II  0:2 
(Tore: Fehlanzeige) 

06.03.2022 
Sonntag 18:00 Uhr SC Schönebürg - FVR 

13.03.2022 
Sonntag 13:00 Uhr FVR II - SV Winterstettenstadt II 

13.03.2022 
Sonntag 15:00 Uhr FVR - SV Winterstettenstadt 

19.03.2022 
Samstag 17:00 Uhr    FVR II - SF Bronnen II 

20.03.2022  
Sonntag 13:00 Uhr SV Schemmerhofen II - FVR 

Die Mannschaft würde sich auch in der Vorbereitung über die
Unterstützung der Fans freuen. 
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Kirchennachrichten

Pfarrer Andreas Kernen 
Pfarrerin Doris Seitz-Kernen 
Tel.: 07392 / 23 64
Mail: Pfarramt.Oberholzheim@elkw.de
Turmstr.7 | 88480 Achstetten-Oberholzheim

Pfarramtssekretärin K. Pelzl: 
Mi und Fr 9 - 12 Uhr 
Tel.: 07392 / 23 64
Kirchenpflegerin M. Schmid: 07392/150008 
Diakonin N. Schienke-Weigold: 0178-8210759

Homepage: www.evkirche-oberholzheim.de 
Facebook: https://www.facebook.com/Kirche.Oberholzheim

Evangelische Kirchengemeinde Oberholzheim

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke  
des Teufels zerstöre.  (1.Joh.3,8) 

Freitag, 04.03.2022 
18:00 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag 
 Kath.Kirche St. Oswald Achstetten 

Sonntag, 06.03.2022  
9:30 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Schäffer) 
 Kirche Oberholzheim 

Montag, 07.03.2022 
17:30-19:15 Bubenjungschar (Wielandhalle) 
18:00-19:30 Mädchenjungschar (Gemeindehaus) 

Mittwoch, 09.03.2022  
14:30 Uhr Konfirmandenunterricht 
  Gemeindehaus Oberholzheim 
16:30 Uhr Konfirmandenunterricht 
 Kath. Gemeindezentrum Staig 

Sonntag, 13.03.2022  
9:30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Seitz-Kernen) 
 Kirche Oberholzheim 
11:00 Uhr Familienkirche (Pfarrer Kernen/Team) 
 Zoom-Gottesdienst  

Information Gottesdienste/Veranstaltungen 
Wir feiern Gottesdienste in geschlossenen Räumen mit den gewohn-
ten äußerlichen Abständen und FFP 2 Masken (Personen ab 18 Jah-
ren in der Warn- und den Alarmstufen). Es werden keine Kontaktda-
ten erhoben, die G-Regeln entfallen. 

Für Veranstaltungen im Gemeindehaus gilt die 3-G Regel. 
  
  
Pfarramtliche Stellvertretung  
während der Faschingsferien 
Pfarrer Kernen und Pfarrerin Seitz-Kernen haben noch  bis 
06.03.2022  Urlaub. Die pfarramtliche Stellvertretung in dringenden 
Fällen hat Pfarrer Lukas Weigold, Ersingen: 07305 – 7248. 
  

Kirche ist geöffnet 
Unsere Kirche in Oberholzheim ist offen von 8.00-18.00 Uhr – ein 
Raum für Stille und Gebet, Anzünden einer Kerze ... 

Gottesdienst zum Weltgebetstag 
„Zukunftsplan Hoffnung“ 
Freitag, 4. März 18 Uhr  
in der Kirche St. Oswald Achstetten 
  
Herzliche Einladung zu diesem ökume-
nischen Gottesdienst, den in diesem Jahr 
Frauen aus England, Wales und Nordirland 
verfasst haben. Eingeladen sind alle: Frau-
en, Männer, Kinder und Jugendliche! 
  

Familienkirche am 13. März (Zoom) 
„Wunderbar gemacht!“ 
Wir treffen uns noch einmal über Zoom. Das hat ja bisher super ge-
klappt. Wir freuen uns aber, wenn wir uns wieder live sehen können! 
Was ihr dazu braucht bekommt ihr über mich (Mail) oder die Whats-
app-Gruppe. Da gibt es auch den Einladungslink. 
Herzliche Einladung. 
  

  
Vorschau Frauenkreise 
Montag, 14.3.2022 
16:00 Uhr Frauentreff 
 Gemeindehaus Oberholzheim   
Montag, 14.03.2022 
19:30 UhrF rauengesprächskreis 
 Gemeindehaus Oberholzheim   
  
Gemeinde- und Spendenkonto 
IBAN:  DE67654913200009060006 
BIC:  GENODES1VBL 
 
 

Pfarrer Stefan Ziellenbach:
Kirchstr. 6, 88483 Burgrieden, 
Tel. 07392 17014
E-Mail: pfarrer.ziellenbach@kirche-rottal.de

Pater Mathew Edackancheriyil:
Tel. 07392 2122
E-Mail: Mathew.Edackancheriyil@drs.de
Gemeindereferentin Frau Pracht: 
Home-Office Tel. 07392 9672480
E-Mail: pracht_gemref@kirche-rottal.de
Gemeindereferentin Frau Amann: 
Tel. 07392 150125 
E-Mail: renate.amann@drs.de

PFARRBÜRO  Internet: https://se-unteresrottal.drs.de
Burgrieden: Tel. 07392 17014
Mo bis Fr 09.00 bis 11.00 Uhr , Di 17.00 bis 19.00 Uhr
E-Mail: Renate.Moosmayer@drs.de 

Katholische Seelsorgeeinheit Unteres Rottal
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E-Mail: pracht_gemref@kirche-rottal.de
Gemeindereferentin Frau Amann: 
Tel. 07392 150125 
E-Mail: renate.amann@drs.de

PFARRBÜRO  Internet: https://se-unteresrottal.drs.de
Burgrieden: Tel. 07392 17014
Mo bis Fr 09.00 bis 11.00 Uhr , Di 17.00 bis 19.00 Uhr
E-Mail: Renate.Moosmayer@drs.de 
Michaela.Goetz@drs.de
Kirchstraße 6, 88483 Burgrieden

Achstetten: Tel. 07392 2122  Fax 07392 704915 
Mo bis Do 9:00 bis 11:00 Uhr, Mo 17:30 bis 18:30 Uhr  
E-Mail: Tanja.Foerster@drs.de

Freitag, 4. März 2022 
Achstetten  18.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen (siehe Gemein-
samer Anzeiger) 
  
Samstag, 5. März 2020 – 1. Fastensonntag 
Bühl  18.00 Uhr Hl. Messe – 
   mit Spendung des Aschensegens 
  
Sonntag, 6. März 2020 – 1. Fastensonntag 
Achstetten  9.00 Uhr Hl. Messe 
Burgrieden    10.15 Uhr Hl. Messe 
    + Michael Hermann u. Angehörige, 

Paul Brüchle, Verstorbene der Familie 
Hans Mayer 

   (Minis: Lukas und Jakob Schmutz) 
Rot  10.15 Uhr Hl. Messe 
    +  2. Opfer Leo Ruß, Jht. Käthe Russ u. 

Karl Russ, Jht. Johannes Ruchti, Sofie 
und Alfred Kräutle, Jht. Konrad Russ, 
Jht. Hermann Russ, Franz Natter, Elke u. 
Werner Romer, Karl Baur, Rosa Außer-
hofer 

   (Minis: Luisa Hunger, 
   Aaron Nattenmiller) 
 14.00 Uhr Tauffeier – Taufkind: Maximilian Baur 
   (Jan und Emma Frick) 
  
Dienstag, 8. März 2022 
Burgrieden 7.50 Uhr Hl. Messe – 
   anschließend Eucharistische Anbetung 
  
Mittwoch, 9. März 2022 
Burgrieden    15.00 Uhr Erstbeichte für die Kommunionkinder 
 18.00 Uhr Deutschland betet Rosenkranz (beim Krie-
gerdenkmal) 
  
Samstag, 12. März 2022 – 2. Fastensonntag – Caritas-Kollekte 
Bihlafingen 18.00 Uhr Hl. Messe 
    + Alfons Völk, Petra Fechter, Verstorbe-

ne der Familie Georg Völk, Josef und 
   Josefine Lebherz 
   (Minis: werden informiert) 
Burgrieden 18.00 Uhr Hl. Messe  
   (Minis: Marisa Brüchle, Ben Schaller) 
  
Sonntag, 13. März 2022 – 2. Fastensonntag – Caritas-Kollekte 
Bühl  9.00 Uhr Hl. Messe 
    + Anna und Georg Rommel, Wolfgang 

und Rosmarie Bräuninger 
Achstetten  10.15 Uhr  Hl. Messe- Familiengottesdienst Mitge-

staltung v. den Erstkommunionkindern 
 14.00 Uhr Tauffeier  
Stetten  10.15 Uhr Hl. Messe  

 
 

Gemeinsamer Anzeiger

Besuch von Gottesdiensten in der aktuellen Coronalage 
Die Teilnehmer von Gottesdiensten müssen nicht mehr erfasst wer-
den. Eine telefonische Vor-Anmeldung ist nicht mehr erforderlich. 

Weil die Mindestabstände weiterhin eingehalten werden müssen 
empfehlen wir eine Vorannmeldung, wenn Sie sicher sein möchten 
einen Platz zu bekommen. 

Alarmstufe II des Landes Baden-Württemberg:  
Ab sofort müssen bei Gottesdiensten Personen ab 18 Jahren 
eine FFP2-Maske tragen. 
Für Kinder und Jugendliche von 6-18 Jahren gilt weiterhin die 
Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mundschutzes 
Bitte achten Sie nach wie vor auf den Sicherheitsabstand. Dieser ist 
bei kirchlichen Gebäuden auf mindestens 1,5 Meter festgelegt. Dies 
gilt auch vor und nach den Gottesdiensten, d. h. Ansammlungen auf 
dem Platz vor der Kirche oder dem Parkplatz sind unbedingt zu ver-
meiden. 
In den Kirchen wird es markierte Plätze für Sie geben, bitte haben 
Sie Verständnis, dass Sie eventuell nicht an Ihren Stammplatz sitzen 
können. Gemeinsames Singen ist mit Maske wieder möglich, wenn 
die Inzidenzzahlen stabil bleiben. Bringen Sie bitte ihr eigenes Got-
teslob mit in die Kirche, da noch keine Gesangbücher ausgelegt 
werden dürfen. 
Kommen Sie bitte nur zum Gottesdienst, wenn Sie gesund sind! 
Wer gesundheitlich gefährdet ist, sollte nicht teilnehmen. Die Sonn-
tagspflicht ist weiterhin ausgesetzt. Für Rückfragen stehen Ihnen ihr 
Pfarramt, die Ordner beim Eingang der Kirche sowie die Seelsorger 
gerne zur Verfügung.   

Kirchengemeinderat St. Georg Rot – Auslegung der Jahresrech-
nung 2019 
Die Kirchenpflegerechnung 2019 für die Kirchengemeinde St. Georg 
Rot wurde vom Kirchengemeinderat am 25.1.2022 festgestellt. Sie 
liegt in der Zeit vom 7.3.-18.3.2022 im Kath. Verwaltungszentrum 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Biberach, Kolpingstraße 43 (Tel. 
0351-8095 200 zur Einsichtnahme durch die Kirchengemeindemit-
glieder auf. Es empfiehlt sich eine vorherige telefonische Kontaktauf-
nahme.   

Gottesdienst zum Weltgebetstag Zukunftsplan Hoffnung 
in diesem Jahr wieder in Achstetten am Freitag 4. März 18 Uhr in St. 
Oswald in Achstetten. 
Herzliche Einladung zu diesem ökumenischen Gottesdienst, den in 
diesem Jahr Frauen aus England, Wales und Nordirland verfasst ha-
ben. 
Eingeladen sind alle: Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche! 
Gott hat gute Pläne für uns! 
(Jeremia 29,11) 
Platzreservierungen für diesen Gottesdienst bis spätestens bis Fr. 
4.11.22 10 Uhr im Pfarrbüro Burgrieden Tel.07392 /17014. Sie dürfen 
auch ohne Anmeldung kommen. 
  
Initiative „Deutschland betet Rosenkranz“ (www-deutsch-
land-betet-rosenkranz.de) 
Herzliche Einladung: Immer mittwochs, 18.00 Uhr beim Krieger-
denkmal der Kirche St. Alban Burgrieden.   

Immer dienstags: Eucharistische Anbetung: 
in St. Alban, Burgrieden.  Die irdische Menschwerdung des Sohnes 
Gottes findet in der eucharistischen Gegenwart ihre Fortsetzung. Als 
Gabe der Liebe bietet Jesus seine eucharistische Gegenwart jedem 
an, der Hunger nach Gott hat. In der Hl. Eucharistie bekennen wir 
nicht nur eine symbolische, sondern die wirkliche Gegenwart Got-
tes.  Anbetung ist Dasein vor Gott. Dasein mit allem, was mein Herz 
bewegt, ungeschminkt, so wie ich da bin. Ich darf die Hingabe Jesu 
Christi im eucharistischen Brot mit meinem ganzen Menschsein be-
antworten; Gottes Liebesgeschichte mit mir mit meinem Lobpreis 
erwidern; meine Hoffnung, meine Sorge, meine Freude, meine Last 
zum Ausdruck bringen. Zur eucharistischen Anbetung  ist jeder 
herzlich eingeladen (Hl. Messe um 7:50) eine Zeit vor dem ausge-
setzten Allerheiligsten zu verbringen (8:30 - 20:00Uhr). 

Ende des redaktionellen Teils



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Bauplatz gesucht
Junge Familie mit Kleinkind sucht Bauplatz für Eigenheim  

in Burgrieden und Umgebung. Tel. 017682005276

0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Sichern Sie 

sich jetzt Ihren 

Rabatt!

%

UNSERE BELIEBTESTE AKTION IST WIEDER DA.
4 + 2 = 6 Anzeigen oder 3 + 1 = 4 Anzeigen
Unsere Aktion* ist vom 14.02.22 (KW 7) bis 28.04.22 (KW17) gültig.
Unsere Aktionsbedingungen entnehmen Sie unter www.primo-stockach.de/aktionen

HEIMATBLATT, 
WIE SIE ES KENNEN.

HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN. 

SERVICE RUND UM DIE UHR

BLÄTTERN SIE ONLINE
Alle Amts-, Mitteilungs- und Infoblätter auch unter www.primo-stockach.de abrufen und durchblättern.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11  info@primo-stockach.de



Wochenend-Knüller Do./Fr./Sa.

Rinder-Schmorbraten 
von der Rolle

100 g  1,19 €

ANGEBOTSWOCHE:  DI. 01.03. -  SA. 05.03.2022
(Angebot nur solange der Vorrat reicht - Irrtum vorbehalten)

Schweine-Halssteak gewürzt                      100 g    0,99 € 
für Grill und Pfanne

Schweine-Bug mager                           100 g   0,79 €

Puten-Würfel  gewürzt                          100 g    1,29 € 
zum Spießen und Braten

Traditions-Schinken langzeitgegart, mit leichtem Speckrand               100 g      1,79 €

Bierschinken mit vielen mageren Schinkenstückchen                         100 g    1,39 €

Chili-Schwarzwurst frisch und hart                           100 g    1,09 €

Schwartenmagen weiß                       100 g    0,99 € 
schlachtfrisch, mit Kräuteressig

Luthrische nach Traditionsrezept                                                                   100 g    1,39 €

Bunter Hexensalat mit würzigem Dressing    100 g    1,19 € 
mit Schinkenwurst, Schwarzwurst, Essiggurken u. Paprika

Schwendi 07353/2941  Burgrieden 07392/914773  Munderkingen 07393/3155

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601


